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Senatsverwaltung für Kultur und
Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Frau Abgeordnete Daniela Billig (GRÜNE)

über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19 / 24644

vom 18.11.2025

über Anmietung der Uferhallen

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Welche Beträge wurden in den Jahren 2024 und 2025 aus den Titeln 68615 und 89110 für die Uferhallen
ausgegeben bzw. ausgezahlt?

Zu 1.:
In den Jahren 2024 und 2025 erfolgten die Zuwendungen ausschließlich aus dem Kapitel
0810 / Titel 68615. Im Haushaltgesetz 2024/2025 waren dafür zusätzliche Mittel in Höhe
von 950.000 € in 2024 sowie in Höhe von 1.000.000 € in 2025 für die Uferhallen vorgese-
hen. Die Kosten sind im jeweiligen Wirtschaftsplan der Kulturraum Berlin gGmbH (KRB) ent-
halten. Für 2025 wurden 100.000 € aus der Gesamtzuwendung an die KRB für die Herrich-
tung der Uferhallen zweckgebunden ausgereicht.

2. Wurden in den Jahren 2024 bzw. 2025 aus dem Titel 68615 Mittel für die Anmietung der Uferhallen an
die Maremba GmbH vom Land Berlin bzw. der Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusam-
menhalt bzw. der GSE als Generalmieterin gezahlt? Wenn ja, wie viel wurde gezahlt? Wenn nein, warum
nicht?
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Zu 2.:
Generalmieterin der Uferhallen ist die KRB. Wegen der Wahrung der Vertraulichkeit im Ver-
tragsverhältnis werden hier keine weiteren Angaben zu den seitens der KRB an die Marema
GmbH geleisteten Zahlungen gemacht (vgl. hierzu Antwort des Senats vom 17.03.2025 auf
die Schriftliche Anfrage Sicherung und Zukunft der Uferhallen; Drucksache 19/21812). Die
Angaben für 2026 sind im vertraulichen Bericht der Senatsverwaltung für Kultur und Ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt Rote Nummer 2487-1 an den Hauptausschuss vom
04.11.2025 enthalten.

3. Seit/ab wann besteht ein Vertragsverhältnis zur Anmietung der Uferhallen zwischen der Maremba GmbH
und dem Land Berlin bzw. Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt bzw. GSE als
Generalmieterin?

Zu 3.:
Das Vertragsverhältnis zwischen der KRB und der Marema GmbH besteht seit dem
29.12.2023.

4. Wurden im Jahr 2025 Mittel aus dem Titel 89110 zur Konzeption und Planung der Maßnahme Uferhallen
ausgegeben? Wenn ja, wie viele, an wen und wofür genau? Wenn nein, warum nicht?

Zu 4.:
Nein. Wegen der notwendigen Haushaltskonsolidierung wurden die Mittel für die Anmietung
und für die Herrichtung der Uferhallen 2025 ausschließlich aus dem o.g. Titel 68615 be-
willigt. Konzeptions- und Planungsleistungen erbringt bzw. beauftragt (z.B. Brandschutz) die
KRB bedarfsgerecht.

Berlin, den 29.12.2025

In Vertretung

Cerstin Richter-Kotowski
Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt


